
1. KONTOERÖFFNUNG

1.1. Vertragsabschluss
Der Kontovertrag zwischen der Volkskreditbank AG (in der Folge „VKB-
Bank“) und dem Kontoinhaber kommt mit Freischaltung des Online-Spar-
kontos durch die VKB-Bank zustande und wird auf unbestimmte Zeit abge-
schlossen.
Die Mindesteinlage beträgt EUR 10,00. Die Einlagenhöchstgrenze (Gesamt-
guthaben) ist limitiert mit EUR 1,500.000,00 je Konto. Geldeinlagen sind aus-
schließlich in Euro zulässig.

1.2. Verfügungsberechtigung
Zu einem Konto kann es mehrere Kontoinhaber geben, die jeweils einzeln 
über die Einlage verfügungsberechtigt sind. Die Erteilung von Zeichnungsbe-
rechtigungen ist unzulässig. Der Kontoeröffnungsvertrag ist von allen Konto-
inhabern zu unterfertigen, der Widerruf der Einzelverfügungsermächtigung 
wird ausgeschlossen.

1.3. Referenzkonto
Einzahlungen auf das Konto sind mittels Überweisungen oder Dauerauftrag 
möglich.
Eigene Überträge vom Konto können nur auf das vom Kontoinhaber bekannt 
zu gebende, auf ihn lautende Referenzkonto (Girokonto) durchgeführt wer-
den. Als Referenzkonto kann ein bei der VKB-Bank geführtes Girokonto oder 
Wertpapierverrechnungskonto vereinbart werden. Sowohl das Online-Spar-
konto als auch das Referenzkonto müssen im VKB CONNECT eingebunden 
sein.
Eine Änderung des Referenzkontos kann wirksam nur schriftlich mit Unter-
schrift aller Kontoinhaber bekannt gegeben werden. Das Referenzkonto kann 
ohne sachlich gerechtfertigten Grund nur einmal innerhalb von 30 Kalender-
tagen geändert werden.

2. PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Konto dient der Veranlagung von Geldern und ist nicht für die Abwick-
lung des Zahlungsverkehrs vorgesehen. Sämtliche Dispositionen können aus-
schließlich im Rahmen eines Guthabens durchgeführt werden.
Eigene Überträge zu Gunsten eines vordefinierten Referenzkontos, das der 
Kontoinhaber bei der VKB-Bank führt, sind über VKB CONNECT möglich. 
Bargeldtransaktionen können am Schalter der VKB-Bank durchgeführt 
werden. Bei Ausführung einer solchen Schaltertransaktion wird ein Entgelt 
gemäß „Zinssätze und Entgelte Online-Sparkonto“ bzw. „Zinssätze und Ent-
gelte Online-Sparkonto für Jugendliche“ der Kundeninformation über Preise 
und Bedingungen im Privat- und Firmenkundengeschäft in der diesem Kon-
tovertrag beiliegenden Fassung verrechnet. Diese Entgeltbedingungen sind 
in der jeweils letztgültigen Fassung der digitalen Kundeninformationsmappe 
auf der Homepage der VKB-Bank unter www.vkb-bank.at abrufbar.

3. VERZINSUNG

Die Verzinsung erfolgt gestaffelt je nach Höhe des Guthabens gemäß der in 
„Zinssätze und Entgelte Online-Sparkonto“ bzw. „Zinssätze und Entgelte On-
line-Sparkonto für Jugendliche“ der Kundeninformation über Preise und Be-
dingungen im Privat- und Firmenkundengeschäft angegebenen Zinsstaffel.
Der jeweils maßgebende Zinssatz aus der Zinsstaffel wird täglich anhand der 
Guthabenhöhe ermittelt und gilt für das gesamte Kapital. Einzahlungen wer-
den unverzüglich nach Eingang bei der VKB-Bank am Konto durch Gutschrift 
verfügbar gemacht. Die Verzinsung der Einzahlungen beginnt mit dem Ka-
lendertag des Eingangs bei der VKB-Bank (Wertstellungstag) und läuft bis 
einschließlich des der Auszahlung vorangehenden Kalendertages. Der Mo-
nat wird zu 30 Tagen, das Jahr zu 360 Tagen gerechnet. Mit dem Ende des 
Kalenderjahres erfolgt die Gutschrift der Zinsen. Der Kontoabschluss wird 
quartalsmäßig durchgeführt.
Die Zinsbasis der einzelnen Zinsstaffeln ergibt sich für die jeweilige Zin-
speriode („Kalenderquartal“) aus dem maßgebenden Wert des 3-Monats-
EURIBOR („Indikator“) abzüglich des für jede Zinsstaffel unterschiedlichen 
Abschlags. Dieser wird automatisch vierteljährlich zu jedem Ersten eines Ka-
lenderquartals an die Entwicklung des 3-Monats-EURIBOR angepasst. Dabei 
wird jeweils der Wert des 3-Monats-EURIBOR vom 20. des letzten Monats 
des der Anpassung vorangehenden Quartals (das sind die Monate März, Juni, 
September und Dezember) – falls dieser kein Werktag ist, vom vorange-
henden Werktag – herangezogen („Indikatorstichtag“). Die Zinsbasis erhöht 
oder senkt sich (kaufmännisch gerundet auf Hundertstel-Prozentpunkte) um 
jenes Ausmaß, um welches sich der 3-Monats-EURIBOR am Indikatorstichtag 
gegenüber dem Wert am Indikatorstichtag des Vorquartals verändert hat.
Sofern sich aufgrund der jeweiligen Höhe des 3-Monats-EURIBOR für eine 
oder mehrere Zinsstaffeln eine Zinsbasis von weniger als 0,010 Prozent er-
gibt, wird für die betroffene Zinsstaffel ein Mindestzinssatz von 0,010 Prozent 
gewährt.
Sofern in den Zinssätzen der einzelnen Zinsstaffeln ein Zinsbonus gesondert 
ausgewiesen ist, wird dieser ausschließlich für die jeweils angegebene Lauf-
zeit gewährt. Aus wiederholter oder mehrmaliger Gewährung eines Zinsbo-
nus durch die VKB-Bank entsteht kein Anspruch des Kunden auf dauernde 
Gewährung. Nach Auslaufen eines Zinsbonus entspricht der Zinssatz der 
Zinsbasis.

VERTRAGSBEDINGUNGEN FÜR DAS 
ONLINE-SPARKONTO

4. ZUSTELLUNG VON KONTOMITTEILUNGEN

Die Umsatzliste und Kontomitteilungen können über VKB CONNECT für die 
Dauer von 400 Tagen angesehen und ausgedruckt werden. Den Kontoinha-
ber trifft die Obliegenheit der regelmäßigen Abrufung. Die Umsatzdaten und 
Kontomitteilungen werden von der VKB-Bank EDV-mäßig gespeichert und 
fünf Jahre zur Verfügung gehalten.

5. ENTGELTÄNDERUNGSKLAUSEL

Für die Änderung vereinbarter Entgelte für Dienstleistungen der VKB-Bank 
gilt bei Unternehmern Z 43 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der 
VKB-Bank in der jeweils gültig vereinbarten Fassung und bei Verbrauchern 
Z 44 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der VKB-Bank in der jeweils 
gültig vereinbarten Fassung.

6. ÄNDERUNG DER BEDINGUNGEN

Für Änderungen dieser Bedingungen für das Konto gelten die Regelungen 
in Z 2 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der VKB-Bank in der jeweils 
gültig vereinbarten Fassung.

7. BEENDIGUNG DES KONTOVERTRAGS-VERHÄLTNISSES

Für die Beendigung dieses Kontovertrags gilt für Unternehmern Z 22 der 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen der VKB-Bank in der jeweils gültig ver-
einbarten Fassung und für Verbraucher Z 23 der Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen der VKB-Bank in der jeweils gültig vereinbarten Fassung.
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